
2. Kapitel: Der Richter 149

plinarausschuß bei dem Obersten Gericht ist für Diszi
plinarverfahren gegen Richter des Obersten Gerichts und 
der Bezirksgerichte, der Disziplinarausschuß bei den Be
zirksgerichten für Disziplinarverfahren gegen Richter der 
Kreisgerichte zuständig.

(2) Gegen den Präsidenten und Vizepräsidenten des 
Obersten Gerichts findet ein Disziplinarverfahren nicht 
statt.

§ 22
Die Disziplinarausschüsse bestehen aus dem Leiter des 

Gerichts oder seinem Vertreter als Vorsitzenden sowie 
zwei weiteren Mitgliedern des Gerichts nach Bestimmung 
des Vorsitzenden als Beisitzer.

§ 23
(1) Der Disziplinarausschuß erkennt auf Strafe oder

Freispruch. Disziplinarstrafen sind: Verweis, Rüge,
strenge Rüge.

(2) Gelangt der Disziplinarausschuß zu der Auffassung, 
daß das Vergehen des Richters durch eine dieser Dis
ziplinarstrafen nicht gesühnt werden kann, so hat er eine 
Entscheidung der für die Abberufung des Richters zu
ständigen Stelle (§§ 16', 17) darüber herbeizuführen, ob 
die Abberufung erforderlich ist.

(3) Gegen die Entscheidung der Disziplinarausschüsse 
bei den Bezirksgerichten ist die Beschwerde an den Dis
ziplinarausschuß bei dem Obersten Gericht zulässig.

(4) Die Entscheidungen des Disziplinarausschusses bei 
dem Obersten Gericht sind endgültig.

§ 24
Die Einzelheiten des Disziplinarverfahrens werden durch 

eine Disziplinarordnung für Richter geregelt.
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